
Antrag A26 
 
Antragsteller: Florian Stinner 
 
In der Satzung soll ein neuer §10 eingefügt werden: 
 

§ 10. Beschlussumsetzungsfrist 
 

(1) Beschlüsse, die auf Bundesparteitagen gefasst wurden und keine langfristigen politischen 
Anliegen bzw. Ziele darstellen, müssen innerhalb von zwei Monaten umgesetzt werden. Eine 
Verlängerung der Umsetzungsfrist auf vier Monate ist möglich, muss aber der ganzen Partei 
schriftlich dargelegt und begründet werden. 
 

(2) Die Voraussetzung für die Umsetzung von Beschlüssen, sofern sie die Satzungen betreffen, 
sind die aktualisierten Satzungen. Die aktualisierten Satzungen sind daher spätestens 30 
Tage nach dem Ende des entsprechenden Parteitages durch den Bundesverband zu 
veröffentlichen. 

	
 
 
 
	
	


